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Begründung:  
 
Seit geraumer Zeit ist die Problematik der Abgrenzung der Zuständigkeit für die    
Überwachung illegaler Abfallablagerungen zwischen den Landesumweltämtern nach 
Immissionsschutzrecht einerseits, den Landkreisen als unteren Abfallwirtschaftsbe-
hörden nach Abfallrecht andererseits Gegenstand intensiver Erörterungen bzw. An-
fragen an das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz 
(MLUV), die sämtlich bislang nicht beantwortet worden sind. Mit Datum vom 
09.08.2006 erließ das MLUV zu den Nr. 1.23.3 und 1.23.7 der Anlage der Verord-
nung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Boden-
schutzrechts (Abfall und Bodenschutz-Zuständigkeitsverordnung-AbfBodZV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (GVBl. II S. 841 ff.) schließlich einen 
entsprechenden Runderlass (Anlage 1). Mit diesem Erlass erlegt das MLUV den 
Landkreisen Zuständigkeiten für die Beseitigung solcher Abfälle auf, die in vormals 
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen entstehen und für die 
Verantwortliche nicht (mehr) heranziehbar sind. Nach Auffassung des MLUV ist für 
die   Überwachung des Betriebs derartiger Anlagen zunächst das Landesumweltamt 
zuständig, die hieraus resultierenden „Hinterlassenschaften“ im Falle der Einstellung 
des Betriebes sollen aber die Landkreise, gegebenenfalls durch kostenträchtige Er-
satzvornahmen, in eigener Verantwortung beseitigen.  
 
Bei wörtlicher Anwendung des Runderlasses würden 6 ehemals nach BImSchG-
genehmigte Anlagen, deren Genehmigungen infolge Zeitablaufs erloschen sind, in 
die Zuständigkeit der Abfallwirtschaftsbehörden des Landkreises Uckermark fallen. 
Fachlicher Einschätzung zufolge würde sich die Beseitigung der in Rede stehenden 
Abfälle auf ca. 38,5 Mio € belaufen (Anlage 2). 
 
Nach hiesiger rechtlicher Auffassung – die vom Landkreistag Brandenburg ausdrück-
lich geteilt wird – handelt es sich bei dem in Rede stehenden Runderlass um einen 
Verwaltungsakt i.S.v. § 35 VwVfG, der in rechtswidriger Weise in die Rechte des 
Landkreises Uckermark eingreift. Denn es handelt sich bei dem Runderlass um keine 
bloße Meinungsäußerung, sondern um eine rechtsverbindliche Regelung der fragli-
chen Zuständigkeiten. 
 
Es bestehen erhebliche rechtliche Bedenken gegen die Annahme, dass die unteren 
Abfallwirtschaftsbehörden eine Zuständigkeit für die Übernahme der in immissions-
schutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen entstandenen Abfälle trifft. Viel-
mehr ist die Zuständigkeit der unteren Abfallwirtschaftsbehörden rechtssystematisch 
auf das Abfall- und Bodenschutzrecht beschränkt und kann nicht – wie in dem Rund-
schreiben vorgesehen – auf das Immissionsschutzrecht ausgedehnt werden. Für 
dieses besteht eine ausschließliche und umfassende Zuständigkeit der Immissions-
schutzbehörden, hier also des Landesumweltamtes. Diese Zuständigkeit muss über 
den eigentlichen Betrieb der Anlage hinaus reichen und auch den ordnungsgemäßen 
Abschluss desselben, einschließlich der Beseitigung etwaig angefallener Abfälle um-
fassen. Anderenfalls könnte sich das Landesumweltamt – ohne dass der Landkreis 
darauf Einfluss nehmen könnte – durch bloßen Zeitablauf jedweder (selbst seiner 
unstreitig zunächst bestehenden) Verantwortung entledigen. Angesichts des oben 
dargelegten finanziellen Beseitigungsaufwands für die im Landkreis Uckermark zu 
beräumenden Abfälle spricht indes manches dafür, dass die Landesumweltämter 
tatsächlich eine derartige Verwaltungspraxis bereits vollzogen haben.  
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Wenngleich die Erfolgsaussichten der hier zu erhebenden (Anfechtungs-)Klage im 
Ergebnis als offen bezeichnet werden müssen, ist angesichts der drohenden Be-
standskraft des Verwaltungsakts, die ein Jahr nach dem Erlass des Rundschreibens 
eintreten würde (vgl. § 58 Abs. 2 Satz 1 VwGO) eine Klageerhebung zwingend gebo-
ten. 
 
Anlässlich einer Beratung beim Landkreistag Brandenburg am 08.12.2006 haben 
auch andere brandenburgische Landkreise signalisiert, gerichtlichen Rechtsschutz 
gegen den o. g. Runderlass in Anspruch nehmen zu wollen.  
 
Da bei der vorliegenden Klage der Auffangstreitwert von 5.000 € zu Grunde zu legen 
ist, ist für die Erhebung der Klage der Landrat nach § 52 Abs. 1 Buchst. e) LKrO 
i.V.m. § 20 Abs. 2 c) der Hauptsatzung zuständig.  
 










